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RS OGH 1974/4/2 8Ob58/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1974

Norm

EKHG §6

Rechtssatz

An die Sorgfalt, die anzuwenden ist, um die mißbräuchliche Anfertigung eines zweiten Zündschlüssels zu verhindern,

sind dieselben strengen Anordnungen zu stellen wie an die Sorgfalt, die zur Verhinderung der mißbräuchlichen

Verwendung des Originals des Zündschlüssels anzuwenden ist.
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